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Rechtssicherheit im Umgang mit Werbeagenturen

Sicherheit dank Werbeleistungsvertrag
Gäbe es in der Schweiz
ein «Werbegesetz»,
hätten sowohl Werbe-
auftraggeber als auch
Werbeagenturen einen
verbindlichen Rahmen
für eine Zusammenar-
beit mit hoher Rechts-
sicherheit.

Allerdings sind die dafür
massgeblichen Einflussfaktoren
auf mehr als 200 Gesetze, Verord-
nungen und Standesregeln ver-
teilt. Abhilfe schafft hier der Wer-
beleistungsvertrag, mittlerweile
ein Standardwerk der Branche.

Lange Jahre waren die Rol-
len und Abläufe klar verteilt: Der
Werbeauftraggeber, meistens Di-
rektor oder Fabrikant, vertraute
seinem Reklameberater – nicht
selten über Jahrzehnte – immer
wieder respektable Geldbeträge
an, um damit das Profil seines
Unternehmens zu schärfen und
die in den Fabrikationshallen her-
gestellten Produkte unter die Leu-
te zu bringen. Weil sich sowohl
der Direktor (Werbeauftraggeber)
als auch der Reklameberater
(Auftragnehmer) erstens gegen-
seitig vertrauten und zweitens
das Werbebudget in der Regel
von Jahr zu Jahr um ein paar
Prozentpunkte zulegte, hatten
beide die gewünschte Sicherheit
und keinen Grund, irgendetwas
Schriftliches zu vereinbaren, zu-
mal es vortrefflich funktionierte.
Doch diese Zeiten haben sich ge-
ändert…

Neue Umstände
Mittlerweile wurden zwischen
das mehr oder minder anonym
gewordene Gebilde des werben-
den Unternehmens und die Kom-
munikationsfachleute eine Un-
zahl von Managern, Assistenten,
Chief Executivern, Wirtschaftsbe-
ratern und Controllern gescho-
ben, und sowohl die internatio-
nalen Finanzmärkte als auch ge-
wisse Zertifizierungen verlangen,
dass signifikante Anteile des
Kommunikationsbudgets auf Ne-
benkriegsschauplätzen verpulvert

werden müssen, bevor sie erst-
mals öffentlichkeitswirksam prä-
sentiert werden können; endlose
Pre-Tests, mindestens ebenso
endlose Konkurrenzpräsentatio-
nen mit wechselnder Besetzung,
laufend gekürzte oder umge-
schichtete Budgetposten und die
weitherum beliebten Quartalsab-
schlüsse und Ad-hoc-Meldungen
leisten wichtige Beiträge dazu,
dass Begriffe wie Vertrauen,
Kontinuität und Markenbildung
schon beinahe aus dem Vokabu-
lar der Unternehmenskommuni-
kation verschwunden sind.

Heute will kaum noch je-
mand unternehmerische Ent-
scheide fällen, heute ist selbst
die Unternehmenskommunika-
tion uniformiert, standardisiert,
und kein Product Manager oder
Marketingverantwortlicher will
seine persönlichen Karriereziele
aufs Spiel setzen – die Mittelmäs-
sigkeit ist damit zum Standard ge-
worden, und je weniger für eine
Marke oder ein Produkt umsich-
tig und langfristig kommuniziert
wird, um so geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass man etwas
Falsches tut. Dass sich Produkte
unter solchen Umständen nur
noch in Preisaktionen verkaufen
lassen und der Markenwert sowie
das Konsumentenvertrauen ins
werbende Unternehmen kontinu-
ierlich sinken, wird billigend in
Kauf genommen. Hauptsache,
der Halbjahresbericht verbreitet
Zuversicht…

Keine Rechtssicherheit
bei internationalen

Verträgen
Gerade international tätige Un-
ternehmen haben weltweit gülti-
ge Standards, nach denen die Un-
ternehmenskommunikation ver-
einbart und abgewickelt werden
muss. Nur wissen die Rechtskon-
sulenten, die in New York oder
London solche «massgeschneider-
ten» Werbeverträge aufsetzen,
nichts über die zwingenden
rechtlichen Rahmenbedingungen
in jenen Ländern, in denen sol-
che Verträge angewendet werden
sollen.

Diskrepanzen müssen dann
die Vertreter der Landesniederlas-
sung ausbaden. Sie versuchen,
die international verordneten Stan-
dards in Eigenregie auf lokale
Verhältnisse zu adaptieren – und
fallen damit meistens auf die

Nase, weil sie selber auch keine
Ahnung von Stolpersteinen und
der lokalen Rechtsprechung ha-
ben. Und selbst wer seine allge-
meinen Geschäftsbedingungen
als Basis für die Zusammenarbeit
mit einer Kommunikationsagen-
tur verwendet, schafft mehr Lü-
cken, als er zu schliessen vermag,
weil diese AGB die «gemischtver-
traglichen Auftragsverhältnisse»,
wie sie nach einheimischem
Recht zwischen Werbeauftragge-
ber und Agentur gelten, nicht be-
rücksichtigen.

Werbeleistungsvertrag:
Rechtssicherheit

für KMU
Viel besser haben es diesbezüg-
lich Unternehmen, die sich der
Dienste einer rein schweize-
rischen Werbeagentur bedienen
und von keiner ausländischen
Muttergesellschaft abhängig sind.
Sie können von allem Anfang
an auf ein vorhandenes Ins-
trument vertrauen, das mittler-
weile zum Branchenstandard
avanciert ist: den Werbeleis-
tungsvertrag.

Dieser regelt die Zusammen-
arbeit zwischen werbenden
Unternehmen und Agenturen in
allen Grundzügen, baut auf das
hiesige Recht und bietet beiden
Parteien (Auftraggeber wie Auf-
tragnehmer) sowohl Rechtssi-
cherheit als auch Basis für eine

offene, vertrauensvolle und faire
Partnerschaft.

Kernstück des Werbeleis-
tungsvertrags sind dessen «Grund-
sätze». Sie sind für alle Formen
der Zusammenarbeit und für alle
Formen von Einzelaufträgen und
Gesamtetats verbindlich. Auf-
bauend auf diesen Grundsätzen,
werden Einzel- oder Rahmenver-
träge vereinbart. Ergänzend dazu
können sogenannte «Individual-
abreden» getroffen werden, so-
fern diese weder gegen zwin-
gendes Recht noch gegen die
Grundsätze des Werbeleistungs-
vertrags verstossen.

Gemischtvertragliche
Verhältnisse

Bei der Zusammenarbeit mit ei-
ner Agentur oder einem grafi-
schen Büro herrschen nahezu im-
mer sogenannt «gemischtvertrag-
liche» Auftragsverhältnisse. Im
Wesentlichen muss im Verkehr
mit Agenturen zwischen Auf-
tragsrecht und Werkvertrag unter-
schieden werden.

Unter den Begriff Auftrags-
recht fallen alle Arbeiten, die ei-
ne Agentur oder ein Grafiker auf
Ebene der Beratungsleistungen
erbringt. Hier ist kein sogenann-
tes «Werkergebnis» (Texte, Fotos,
ein Inserat, eine Broschüre usw.)
geschuldet, die Agentur muss
lediglich die zwingenden Vorga-
ben gemäss Obligationenrecht

OR einhalten, zum Beispiel die
Sorgfaltspflicht.

Sobald die Agentur allerdings
ein Werk gemäss Urheberrechts-
gesetz geschaffen hat, liegen alle
Rechte grundsätzlich bei ihr, so
will es das Urheberrechtsgesetz –
nicht immer zur Freude der Wer-
beauftraggeber, die annehmen,
dass ihnen die Rechte am eigenen
Logo zustehen müssten, und die
glauben, dass sie Anspruch auf
alle elektronischen Daten haben,
die beispielsweise zur Produktion
einer Broschüre oder eines Kata-
logs durch die Agentur erarbeitet
wurden. Auch in dieser Hinsicht
schafft der Werbeleistungsvertrag
Sicherheit und schützt sowohl
Auftraggeber als auch Agenturen
vor allzu überrissenen Begehr-
lichkeiten des Gegenübers.

Einzelauftrag
oder Dauerverhältnis?

Nicht wenige Werbebüros haben
früher versucht, aus einem ein-
maligen Projektauftrag ein Dauer-
auftragsverhältnis abzuleiten und
damit auftraggebende Unterneh-
men an sich zu binden. Mit dem
Verweis auf gewisse Branchenre-
gelungen wurde versucht, «Kün-
digungen zur Unzeit» und damit
zusätzliche finanzielle Forderun-
gen geltend zu machen. Diese
Zeiten sind mit dem Werbeleis-
tungsvertrag vorbei; Einzelaufträ-
ge erlöschen mit ihrer Erfüllung.

Das hat allerdings zur Folge, dass
eine Werbeagentur auf eine wei-
tere Zusammenarbeit mit einem
Auftraggeber verzichten kann
und sich dieser auf die Suche
nach einem neuen Partner ma-
chen muss. Wer sich derlei er-
sparen will, kann mit der Agen-
tur eine zeitlich oder sachlich bin-
dende Zusammenarbeit über ei-
nen bestimmten Zeitraum oder
einen im Voraus festgelegten Bud-
getumfang vereinbaren. Ein ent-
sprechendes Zusatzpapier zum
Werbeleistungsvertrag ist vorhan-
den und ermöglicht es, auch in
dieser Hinsicht Sicherheit zu
schaffen.

Wem gehört
das neue Logo?

Wer bei einer Agentur grafische
Arbeiten für die eigene Firmen-
identität (Logo, Packungen, Eti-
ketten usw.) in Auftrag gibt, wird
gemäss Werbeleistungsvertrag
auch gleich «Inhaber» derselben.
Der Auftraggeber erhält also – mit
rechtzeitiger Bezahlung des Ver-
einbarten – die uneingeschränk-
ten Nutzungsrechte an solchen
Werken übertragen und darf sie
in Zukunft auch in Eigenregie
verändern oder gar veräussern.
Ein Grafiker hat also zu keinem
Zeitpunkt mehr das Recht, die
Nutzung eines von ihm geschaf-
fenen Logos von einer weiteren
Zusammenarbeit mit dem wer-
benden Unternehmen abhängig
zu machen, wie es in der Ver-
gangenheit zuweilen geschehen
war.

Wem gehören
die Daten?

Etwas anders ist die Situation bei
den zumeist elektronischen Da-
ten, die schliesslich zu einem
Inserat, einer Broschüre oder ei-
nem anderen Werbemittel geführt
haben. Sie gelten lediglich als so-
genannte «Zwischenergebnisse»,
und deren Urheberrechte verblei-
ben ohne vorherige und anders
lautende Vereinbarung bei der
Agentur. Entsprechend der Ver-
einbarung mit dem Auftraggeber
können zeitlich, räumlich oder
sachlich bedingte Nutzungsrechte
abgetreten werden. Der Auftrag-
geber hat nach Gesetz einzig
Anspruch auf das sogenannte
«Werkergebnis», also zum Beispiel
die gedruckte Broschüre, nicht
aber auf deren Einzelteile (Fotos,
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Der Spitzenverband: Allianz
Schweizer Werbeagenturen
Die ASW ist die führende Vereini-
gung der inhabergeführten Kommu-
nikationsagenturen in der Schweiz.
Ihr gehören mehr als 70 Fullser-
vice-Agenturen an, die sich durch
schlanke Strukturen, Flexibilität,
Ideenreichtum und ein überdurch-
schnittliches persönliches Engage-
ment auszeichnen.

Wer zu den «Perlen unter
den Werbern» gehört, hat eine
detaillierte Aufnahmeprüfung
bestanden, kennt sich aus im
Umgang mit dem Werbeleis-
tungsvertrag und bildet sich re-
gelmässig an verbandsinternen

Veranstaltungen weiter. Eine
Checkliste zur Wahl der geeigne-
ten ASW-Agentur findet sich auf
www.asw.ch. Dort lassen sich
auch Agenturen nach Branchen-
erfahrung, geografischer Lage
und anderen Kriterien online se-
lektieren und kontaktieren. Per-
sönliche und kostenlose Unter-
stützung bei der Wahl der geeig-
neten Agentur bietet zudem der

Geschäftsführer der ASW, Peter
Grob, unter Tel. 044 831 15 50.
www.asw.ch

Basispaket
Werbeleistungsvertrag

Das Basispaket des Werbe-
leistungsvertrags kann unter
www.werbeleistungsvertrag.ch
für eine Schutzgebühr von Fr.
49.– (inkl. Versand) bestellt wer-
den. Die Grundsätze zum Wer-
beleistungsvertrag stehen auf
derselben Website zum kos-
tenlosen Download zur Verfü-
gung. www.werbeleistungsver-
trag.ch

Werbeleistungsvertrag
Benno Frick ist Autor des Werbe-
leistungsvertrags, Inhaber einer
ASW-Agentur in Erlenbach Zürich
und Vorstandsmitglied der Allianz
Schweizer Werbeagenturen.

«Schweizerische Gewerbezeitung»:
Braucht es überhaupt einen Ver-
trag für die Zusammenarbeit
zwischen Werbeauftraggebern
und Werbeagenturen?

Benno Frick: Die Schriftlich-
keit ist seit jeher der Freund des
Besseren und eine lohnende In-
vestition für allenfalls weniger
harmonische Zeiten, das gilt auch
für die Zusammenarbeit zwischen
Werbeauftraggebern und Agentu-
ren. Weil sich die meisten Wer-
beauftraggeber im Dschungel der
Gesetze, Verordnungen und Stan-
desregeln, welche die Zusam-
menarbeit mit Agenturen mass-
geblich beeinflussen, überhaupt
nicht auskennen, ist der Werbe-
leistungsvertrag die einzige Mög-
lichkeit, um diesbezüglich Rechts-
sicherheit zu schaffen.

Welche Art von Rechtssicherheit
meinen Sie?

Es gibt in der Schweiz kein
Werbegesetz, alle rechtlichen Ein-
flussfaktoren sind auf mehr als
200 Gesetze, Verordnungen und
Regelungen verteilt. Da haben
selbst Rechtsanwälte zuweilen
Mühe, den Überblick zu behal-
ten… Keinesfalls empfehlenswert
ist es, wenn ein Unternehmer sei-
ne Werbung nach denselben all-
gemeinen Geschäftsbedingungen
in Auftrag geben will, mit denen
er zum Beispiel Schrauben ein-
kauft oder Verträge mit anderen
externen Dienstleistern, etwa Se-
minaranbietern, abschliesst.

Was unterscheidet den Werbeleis-
tungsvertrag von anderen Ver-
tragswerken?

Der Werbeleistungsvertrag
ist das umfangreichste und fairste
Branchenvertragswerk in Europa.

Er bezieht alle massgeblichen
schweizerischen Gesetze und
Verordnungen mit ein und kann
fallweise ergänzt oder auf spe-
zielle Konstellationen der Zu-
sammenarbeit adaptiert werden.

Wo sind denn die Stolpersteine
des Werberechts?

Werbeauftraggeber und Agen-
turen gehen sogenannt «ge-
mischtvertragliche» Vertragsver-
hältnisse ein. Die Leistungen, die
eine Fullservice-Agentur erbringt,
gehen heute weit über den Rah-
men der reinen Beratungstätigkeit
(Beratungsvertrag) hinaus. Agen-
turen sind in der Regel auch als
Werkschaffende tätig, sind Li-
zenzgeber (Übertragung von Nut-
zungsrechten), verkaufen Teile
ihrer Arbeit (Abtretung von Ur-
heberrechten) und sind unter
Umständen gar von der Produk-
tehaftpflicht betroffen. Deshalb
macht es Sinn, dass alle recht-

lichen Rahmenbedingungen schon
vor Beginn der Zusammenarbeit
mit einer Kommunikationsagen-
tur zentral an einem Ort geregelt
sind.

Wie hat sich der Werbeleistungs-
vertrag bislang bewährt?

Der Werbeleistungsvertrag
wurde im Sommer 2001 offiziell
lanciert, und wir schulen seither
unsere Mitglieder laufend in Sa-
chen Werbe- und Kommunika-
tionsrecht. Obwohl so ausgelegt,
dass er sich jederzeit der aktuel-
len Rechtsprechung anpassen
liesse, mussten wir bis heute kei-
nen einzigen Buchstaben ändern!
Vielmehr wird heute nicht selten
unter Würdigung des Werbeleis-
tungsvertrags Recht gesprochen.
Diese Entwicklung zeigt, dass der
Werbeleistungsvertrag die ge-
wünschte Rechtssicherheit ver-
mittelt und Basis für eine ausge-
wogene, faire Zusammenarbeit ist.

Gemeinsamer Kampf
für die Werbefreiheit

Von Othmar Casutt
Leiter PR bei der APG

Die APG und den Schweizerischen
Gewerbeverband verbindet ein
grosses Ziel: Die Grundrechte der
freien Marktwirtschaft müssen er-
halten bleiben! Sie haben dafür be-
reits 15 Jahre erfolgreich gekämpft
und werden auch in Zukunft starke
Partner bleiben wenn es gilt, die In-
formationsfreiheit zu verteidigen.

Bereits im Abstimmungs-
kampf im Jahre 1993 hat sich die
APG im Kampf gegen die Werbe-
verbote für Tabak und Alkohol
engagiert. Mit Erfolg – das Schwei-
zer Volk hat damals mit einem
vernichtenden Verdikt beide Ver-
botsvorlagen abgelehnt. Das aller-
dings hielt das Bundesgericht
nicht davon ab, solche Werbe-
verbote gegen den Willen des
Volkes nur zehn Jahre später als
rechtens zu beurteilen.

Dieser Bundesgerichtsent-
scheid öffnete Schleusen. In ins-
gesamt 18 Kantonsparlamenten
wurden Vorstösse für Werbeein-
schränkungen eingereicht. Dass
diese ganz einseitig nur gegen
das Plakat gerichtet waren, be-
stätigt diesem Medium zwar ein
weiteres Mal seine hohe Kom-
munikationskraft, ändert aber an
der Sinnlosigkeit solcher Verbote
nichts. Die standhaften Behaup-

tungen, wonach Werbeverbote
einen Rückgang beim Konsum
von Suchtmitteln herbeiführen
können, werden durch stete
Wiederholung nicht glaubhafter,
weil sie ganz einfach im Detail
nicht zu belegen sind.

Anstatt also die gebündelten
Kräfte für die Prävention einzu-
setzen, wird die Schweiz nun zu
einem Flickenteppich von Wer-
beeinschränkungen bei den Ta-
bak- und Alkoholprodukten. Ge-
radezu schizophren mutet an,
dass die eidgenössischen Parla-
mentarier gleichzeitig im Rahmen
der neuen Gesetzgebung den pri-
vaten elektronischen Medien er-
lauben, für Wein und Bier Wer-
bung zu machen.

Das führt zum Beispiel im
Kanton Bern zu folgender Situa-
tion: Der Besitzer eines Einfami-
lienhauses stellt auf seinem Gar-
tensitzplatz einen Sonnenschirm
mit der Aufschrift «Garten-Bier»
auf. Dieser Sonnenschirm ist vom
öffentlichen Trottoir aus sichtbar.
Dafür macht der Besitzer sich
strafbar und muss mit einer Bus-
se rechnen, falls er von den
selbsternannten Wächtern unse-
rer Volksgesundheit ertappt wird.
Gleichzeitig darf er aber auf dem
gleich Gartensitzplatz ein privates
Fernsehprogramm geniessen, das
ihm in einem tollen Spot kom-
muniziert, wie gut ein erfrischen-

des Bier an einem heissen Som-
mertag ist. Wenn es nicht ernst
genug wäre, könnte man darüber
sogar lachen!

Die Welle der Werbeein-
schränkungen scheint nicht abzu-
reissen. Der Kanton Waadt führt
ein Werbeverbot für Konsumkre-
dite ein, obwohl bei den Bera-
tungen im National- und Stände-
rat ausdrücklich darauf verzichtet
wurde und kantonale Einzelvor-
stösse mehr als fragwürdig sind.

Ein neues, beliebtes Spielfeld
der Gegner einer liberalen Kom-
munikation ist die sexistische Wer-
bung. Sowohl auf nationaler als
auch auf kantonaler Ebene ist mit
Recht darauf hingewiesen worden,
dass die Kommission für die Lau-
terkeit in der Werbung hier ihre
Aufgabe zufriedenstellend erfüllt.

Es werden in den nächsten
Jahren weitere Versuche gestartet
werden, die Einschränkungen der
freien Kommunikation zum Ziele
haben. Sie alle werden den
Grundsatz missachten, dass über
Produkte, die von jedermann le-
gal im freien Verkauf erworben
werden können, auch informiert
werden darf. Heute treffen die
bereits eingeführten Werbeein-
schränkungen praktisch nur das
Plakat, morgen werden es alle
Medien sein – es wird Zeit, dass
sich die Kommunikationsbranche
dieser Tatsache bewusst wird.

Texte usw.) und schon gar nicht
auf druckfertige Datensätze, etwa
zur weiteren Nutzung auf der fir-
meneigenen Website.

Wer haftet für was?
Detailliert wurde im Werbeleis-
tungsvertrag auch festgelegt, wer
für was Verantwortung zu über-
nehmen hat. Die Agentur haftet
zum Beispiel weitreichend dafür,
dass alle von ihr verwendeten
Werkelemente (insbesondere
Texte, Fotos usw.) frei von Rech-
ten Dritter sind und dem Auf-
traggeber keine rechtliche Aus-
einandersetzungen oder finan-
zielle Forderungen aus Ermange-
lung solcher Rechte ins Haus ste-

hen. Dies heisst aber auch, dass
beispielsweise Fotos, die das
werbende Unternehmen selber
zu einer Broschüre beisteuert,
ebenfalls frei von Rechten Dritter
sein müssen und nicht «gratis»
von einer Website runtergeladen
wurden…

Wem gehören
die Vergünstigungen?

Ebenfalls immer wieder ein The-
ma sind die Beraterkommissio-
nen, die anerkannten Werbe- und
Mediaagenturen zustehen, wenn
sie im Auftrag ihrer Mandanten
Inserate einschalten, Radio- und
TV-Spots ausstrahlen oder Plaka-
te aufhängen lassen. Ein paar

ganz schlaue, vermeintlich preis-
werte Agenturen versuchen, die
auf diesem Weg erhaltenen Ver-
günstigungen einzubehalten und
damit ihr Einkommen wieder ins
Lot zu bringen.

Gemäss Werbeleistungsver-
trag gehören derlei Vergünstigun-
gen, Rabatte, Gutschriften, Kick-
backs usw. immer und vollum-
fänglich dem werbetreibenden
Unternehmen; die Agentur hat
treuhänderisch für deren Aus-
richtung und die Rückerstattung
an seine Auftraggeber zu sorgen.
Damit wird Transparenz geschaf-
fen, die schliesslich auch zu mehr
gegenseitigem Vertrauen beiträgt.
Fast wieder so wie früher… ◆

Benno Frick,
der Autor
des Werbe-
leistungs-
vertrags.


